An die 

Landesrundfunkanstalten*
Saisonale Abmeldung von Rundfunkempfangsgeräten
wegen Betriebsschließung
Teilnehmernummer:……………………
Sehr geehrte Damen und Herren,

unter der oben genannten Teilnehmernummer habe ich X (Anzahl der Geräte) Rundfunkgeräte für mein/e X (Beherbergungsart angeben: z.B. Ferienwohnung/-haus, Pension, Privatzimmer usw.) ganzjährig gebührenpflichtig angemeldet.
Die Rundfunkkommission der Länder hat in der Sitzung vom 5. März 2008 die saisonale Abmeldung von Rundfunkgeräten in Beherbergungsbetrieben wieder zugelassen. In der Zeit von X bis X (Dauer der Schließung angeben- Betrieb muss mindestens für 3 Monate geschlossen sein) ist mein Beherbergungsbetrieb saisonbedingt komplett geschlossen. Ich möchte daher von der saisonalen Abmeldung Gebrauch machen und beantrage hiermit die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht für die oben genannten Geräte für die Dauer der Betriebsschließung.
Zur Glaubhaftmachung der Betriebsschließung füge ich eine Bestätigung der örtlichen Tourismusorganisation / eine Kopie des aktuellen Gastgeberverzeichnisses als Anlage bei. (Alternativ, wenn Glaubhaftmachung für Betriebsschließung durch entsprechenden Hinweis auf Ihrer Internetseite erfolgt: Zur Glaubhaftmachung der Betriebsschließung verweise ich auf den entsprechenden Hinweis auf meiner Internetseite: www………………..)
Mit freundlichen Grüßen

___________________________________________________________________

*Die Adressen der Landesrundfunkanstalten finden Sie im Internet unter:

http://www.ard.de/intern/kontaktadressen/-/id=8102/lp2dux/index.html

